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Fortsetzung der Wechselordnung.

VII. Intervention (lT#ceptation per honor di lotters, ecceptatitt

in bhonorem.)

5S. 10.

Wenn der Bezogene und die elwaige Nolhadresse einen Wechsel überhaupt *m ober nur unker
Beschräntungen kuerpr *) oder nicht zahlt, so kann eine Interoemion, eine Acceptation in
honorem Statt

5. 103.

Sie kann Hescheben zu Ehren
4) des Tassant
2) eincs Ghunsen

3) —5 Wochselinteressenten zugleich.
der Accepaut sich nicht naher erklart, so wird angenommen, daß er zu Ehren, des Aus-Hat

stellers acceptirt
F. 104.

Accepti 3%, onen aufdiese A
1) derjeusge, welcher vom Te oder einem spaternm Wechselinhaber dazu beanftragt ist.
2) der letzte Wochscnnbor selbst.
55 Jeder ODritte.

4) Auch der Zrahe kann zu Ehren eines Indossanten, ja selbst zu Ebren des Trassanten acceptiren,
wenn der Advisbrief noch nicht eingelausen, oder ihm die vom Trassanten vorzelcbtagen e

heraütung nicht onnehnnich ist. Er muß jedoch es ausdrücklich erklären, und die Stügungder
Worte sopra prolesto giebt allein vem orrchtammen die Rechte des Intervenienten nich

F. 105

Der Wechselinhaber muß sich jede Irrnuo gesollen lassen, sobold sie nur vor Ablauf der

 und olne Modisicokion geschicht.
den Fiutn, wo die Verfallzeit von der Acceptation abhängig (K. B1. b. c.) und diese nicht

hreh n d sie nach der Jeit berechnet, wo die Acceptalion Ipätchtend hatte geschehen
mnuissen. (5. 71.)

. 106.

Concurriren mebrere Inkervenienken, so geben r*—i übrigen diejensgen vor, dle zu Ehren des *
santen, nach ibnen die, welche iu Ehren eines früdern Wechselinteressenten 2erbbires wollen.

mehrern. aliicher Art ba 4 Wechselinpaber selbst. vanm- der Bezogenc, nach ihm der, wülcher ti- .
von demjenigen hat, zu dessen Ehren er acceptiren will, endlich der, welcher zuerst # Aceiplation *
den Wechict Anscheuobn ha## den Vorzug. Zulebt ulschedern. die Woyl des Wechselinhabers.



54

5.
Wirb ein Intervenient, der seine Actptation dor- u den Wechsel geschrieben hat, von elnem

vorzüglichern verdrängl, so rarf er leine Accepration, dochso,daß #r leseruch bleibt, wieder ausstrei-
chen, kann auch vom lettern Vergütung der erwerelichen Nolien und Schäden verlangen.

. t0s.

Der Trassat kann nach einmal verweigerter Acceptation den Intervenienten nicht verdrangen, wenn

er spaterhin noch acceptiren will.
k. 109.

Der Interoenient trikt rücksichtlich det Inbabers ganz on die Stelle des Trassaten, es sindet- da-

her Alles Anwendung,wesüber das J iini d letztern in den §. 60— 0, J4 — 7%90. vorkömmt. Ermußjedoch außer dem in den #. P#. und L5. Angeacbenen dem Inhaber auch bie go-

slen ersehen, die durch die Proteste beim eigentlichen Trassaten aufgtlaufen sind.

10.

Durch die Zahlung erlangt der Intervenient das Recht, das Gerabste neb# Isnsen vom Tage der

Zablung und 17/3 Procent Previsten von rE—. dem zu Ebren er accepurt hat, oder auch vom

Trassanten wechselmäßig zurückzuserdern. #gen die übrigen Wechtanereheneen hat er kein Wechlel-recht, sollte er sich auch cin solches nach der Lensanion vorbehalten haben, möte ihm denn der

Wechsel ceditt worden senn. Im ordentlichen Proceß kann er gegen orsuibent I10, sofsern ihm ein
gemeinrechtücher Klaygrund zur iersieht.

-*57 .

ur Begrundung der Wechselklage des sperser ist jedoch erforderlich, da n R
Wi und des clwoigen Adressaten Prolest (. 14% ausgenommen, und vie 27bornnndüchihlà6
dem Intervenmenen auéachändigt worden hricn — daß der Intervenienk mit der wrnsell Post,nnach
geschehener Acceptation Der nono#r, dem Honorirten davon Nachricht gegeben habe.

b. 112.

t der Intervenient keinen Austrog von dem, zu dessen Ehren er acceplirk, so wlrd die Werbind=
lichkeit letztern aus dem Gesschtspunek der Geschäftsfibrung beurthrilt, und fällt daher in sowest

weg, als durch die Intervention sein Nutzen nicht Arstren worden ist.
8. 3.

Het der Intervenient zu Ehren mehrerer #w so hat er die Wahl, welchen er zuerst belan-
gen will.

vm. V—
kann bei einem Wechsel auch eine r (Avallum) sowohl für den Ausstleller, als sur

den Fkiuh und einen Indossamen vorkommen.

DerWechsellörge hat diesellen ranntcn wie derienige, für welchen er sich verbürgt er

#em tsichho auch ix*-reden besten veg. *demHauptschuldner asteben. someit. überhaupt ic denEXEIIIIIXE 4 sinran jerom der Wechselproceh gegen ihn slou

auch Ir Gauptlchmon. selbsi nidt wechsels- ist. 78 hn lalt, wenn
1 e der Vorurklage und der Dlng im Fall mehrerer Bürgen lcht ihm nicht zu.

Diele im vorigen 1. beschriebene zee wadige Verbindlichket des Bürgen febt aber voraus,
l Berläeßeung auf dem Wcch'e#l selblt oder auf einer Abschrist desse ben geschehen fey6 daß #1 Fwshes

e im s.9.und 10. angegebenen Ersordermisse bestze, daß seine Wechseilraft nucht f enlelchen und



55

3 der BöcgeGchlelschig sey. Fehlt elns dleser Erforbernisse, so kreken nur die gemelnrechist2 der Vegschalt * 6 echllichen
5. 117.

erBurge kann sich nur an den halten, sur den er sich verbir t hat, au t keim5% umüpie sich denn den Wechsel haben cediren lassen s auch slebt ihm kein Wec,

IX. Klage deis Wechsellntebene gegen den Acceptanten.
118.

Leistet der Acceptant, (sey er Trassat, anchir oder Intervenient) und leisten cesen jiige, -
en die Joblung zur bestimmten Zeit (§. 81.) in der oben C. 8—864) fellgeseyten Maasse nicht, se
ann der Wechselinhaber, welcher Eigenthümer des Wechsels ist, sie darauf im kenene mnn belangen.

er blose Bevollmächtigte (auch der Indossatar in brodura) ist ohne besondern Auftrag dazu

nicht besugt.
. 110.

Auch der Indossant, der seinen Negrehnekmenden Indesoto befriedigt hat, kann jene Klage ge-
gei Acceptanten erheben, keineswegs aber der Trassant, der den regredirenden Remutenten bestie-

digt, oder den acctplirten nicht bezahlten Wechsel noch vor der Regreßnahme eingelößt hat.

X. Regreh und Protelk.

(. 10.

er Inhober eines Wechsels, welcher entweder gar nicht, oder unter Beschränkungen, die der In-
bebend, o. nicht hesollen lassen weite, acceplirt, oder zwor acteptirt aber nicht bezabli worden ist, kann

9n seine Indossanten und den Trassauten Regrehb nebnen ohne dah er nöthig hat, den Acceplanten,au nicht brsanne und dessen Bürgen vorgen auszufklag «
Er kann aber auch nach Willkuhr vom Vormann #aer auf den Aceeptanten oder dessen Bürgen

murück geben, bis er von einem oder dem endn zustindis befriedigt ist.
e wechselmaßige Regrenahme an die * anten oder den Aussteller setzt ab

der Protest ausgenommen wordensey. n tt aber voraus, daß

E. 122.

Ein Protest ist so en- nstbig, als irgend ein Wechselinkeressenk, einerlei aus welchem Grund,b.nicht leistet, was er nach dem Geset oder nach der Verheißung das Trassanten leisten soll. Es muß 6

her Voleh aufgenommen werden:1. Rücksicht aller derer, welchen nach §. 51 bis 54 der Wechiel präsentirt werden muß, wenn

sie i Frn voro angegeebenen Qualität1 (nemlich als Trassaten und Gunnessaten den Wechsel gar
n oder ohne Zugim ug. des I#leners unter dhänkungen, oder nicht erurheen. 3cit C. 71.)9 un
aceplren oder w ei einer ausser ihres Wohnon leist n eine Anweasung
wodie JZahlung " “4 ** geben (K. 1. %oder wenn sie #e, wo die Verruanbn von der Accep-
an t ist (.8 c.), der lehtern das Datum nicht beisügen wollen.Wechsel FEot 50 kriedeuheit des Inhabers nur auf einen Theil acceptirt,

. #. eeese prote kiret werden piirt, so muß des. rud.
nn der Trassat oder ein fitter die ihm zur Besorgung der Acceptation zugeschickte Prima

nicht tu„eren
3. Wenn bie Acteptonten (einerley ob Trassaten, Adressaten oder Intkervenienten) und deren Bür-

zen die Anrlung zur geleulichen en (## .) in der oben G. 81 — 60.) bestimmen Maaße nicht lei:
u. vcrilt der Tctepkant die 3Johlung nur zum Theil und der Juhaber nimme sie an, so mub doch

in is der Reslet protellirt werden.

6

W er Trassat bei der Verweigenung der Aecceptation und dem dedbalb ausgenommenen Protest
uuebrül, 1 daß ihm zur Versallzeit der Wechsel nochmals vorgelegt werden solle, und dann
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r—ix- *s ober nicht zahlt, so muß esn zweiter Protest ausgenommen: werden, ausserdemucht. 74

F. 121.

machl in allen diesen Füällen in Hinsicht des Protests keinen Unterschied, ob bie Wechselinter-nGs, 8 etwas leisten sollen, oder ihre Vertreter, die Leislung verweigern, oder ob sie nichl anzu-
treffen, oder in einem Zustonde. sind. wechr. zu rechtlichen Geschästen, unsähig macht.

 . 125.

 . Protelk wird aufgenommen, eniwerer von einer Gerichteperson, welche-zum Hrotocoll ver-

’i in oder. von einem inmoirtculirken Nolar. 5 lettere bedarf dabey keiner Zeugen.

Diese Personen sind den iinm zn #### verpflichtet, wenn sie bei der. Aus-
nohme des Motests ein Versehen begehen

F. 127.

e den Protest aufnehmende vsfentlichePerson uß sich zum Protestaten begeben, sn oder seinemWi Seho#ttener den Wechsel vorlegen, undihn befragen,ob er dos, mas er nachdemGeseh oder

0h der Verhcizung eined andern Werbselinteressenten leillen soll, (acceptiren, Prima ausllihern zahlen

. w.) auf die Gut bestimmte Wcise leisten wolle oder nicht. Ist der Protellat nicht gegenwärtig,"6 mu#t in seiner Wohnung, seinem Cemtoir, Laden, Gewölbe oder andern gewöbnlichen Aufenthalts=
ort nach ihm oder. lenem. Beootmachiigten, oder andern cganndEslellkerfwelarht nachgesragt werden.

8.128.
Es muß hierbber ein Protocoll oder refp. #ereifcte, Inktrument in der zu solchen Aussertigungen.

nsthigen Form gesertigt werden, welch.

1. die von Seiren des Inhaders geschebenel Aufforderung der öfsfentlichen Person mit besllmmter An-
gabe des Grundcs, warum protestiret wird,

2 eine genaue Abschrist des Wechsels mit allen Indossaments, und wassonst noch darauf Reht,

 kine ausführliche Erzählung dessen, was dic öffentliche Person .. die Aussorderung gethan, und
was weiser darauf geschehen ist (wobin denn namemüch gebört die Frage an den mit seinen Vor-
namen und Tuuei zu beieschnenden Protestaten, seine Antworr nebst deren Gründen, oder die ein-

- shungen. wenn er nicht anzuressen, und der Besund, wenn er in einem ge-getenen, ursun Zustond
4. Or, Jabr, Monat, n und Stunde der Verhandlung

enthalten muss, wenn es gültig und von rechtlicher Wirkungseynsoll. Die rateslation!“ von Seitendré Inhabers wegen Caplkals, Zinsen, Kosten und Schäden !k w wesentiich nolhwenvig

G. 129.

Das Notariatsinsliument wird dem Protestirenden im. Originale, ein gerichtliches Protocoll aber in
beglaubigter Abschrist ausgey#ndigt.

F. 130.

Die Aufnahme des Prokefls muß spteslens binwen 24 Stunden nach Verlluß der denohbehen.
inwelcher die Acceptation, die Audlicserung der Prima oder die Jahlung nach §. 59, 71,

folgen sollte.
F. 131.

Ist über den Trassoten; den Adressaten oder Acceptanken- resp. vor der Acceptation oder dem
Verfalltag Coneon ausgebrochen, so muß sich der Weclelinhaber, ohne erst den Welhsel zu prälenti-

ven oder den Verlalltog abzuwarten, sofort ein Zeugniß darürer vom Goncursgericht ausstellen lal-
sen, welches die Stelle des. Prolests vertrikt,
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h. 132.

Der Wechselinhaber, wwelcher nur Bevoltmächtigter ist; muß in der Regel mit der-nächslen-
Postnach erhobenem Protest, Wechsel und Protesl an seisen Gewalégeber schicken. Er muß ober den
Wechsel bis zum Verfalltan -*suie bek#leen, wenn der r ghat es Mrrlangt hat (F. 73.), und auch den
Molest, wenn ein. Intervenient-ausgelreten, ist. (cl. 8. 111.)

. 133.

Il. dem Trassaten selbss, vom Remitteneen eder einem Ipätermw Wechselinbaber, der Wechfel zur
Acceptation zugesendel, oder auf ihn indosfirt worden, so muß cr, wenne#r nichtacceplirt, sondern ge-
83 sich selbst Protest erhoben hat, mit der nachstenvon den Wechsel. sammt. dem Pit an den zu-
ruckschiclen, von dem ##r iyn bekommen hat.

. 134.

Der Eigenthümer eines niche honorinten Wechsels kann zunachst nur an eiiwige Nc
m von dem er den Weihsel bero ninen bat, es hatte denn ein feliberer Indossant oder auch der

— auödrücklich ou# dem Wechsel erklärt, daß der Indaberbeinicht eri#olgender crpteiin oder P
ung mit Uedergehung der spätern Imossanten sich sofort an ibn halten solle.

sel im. eigentlichen. Sinn. cedirt worden eisl, muß sich an. ven Bebmen Lainch Cedenten g #
F.. 135.

ia Eigentbumer mußlemit der nächsten Post 4% erhobenem Protest, oder; salls er den #echsel

einem enbern zum Cincassiren gegeden hatte, nach der on.diesem Petaltenen Machlicht, seinen Vormann
emlweder derg unmitielbare Uebersendung des Protestsoderson e benachrichtigediese Benachrichtigung cinem Bevor baalchrene— so ist er 4 gine von diesem.

vershushecb Verzözerung veramwortlich.
F..1

Der Vormann, an den-Regre# genommen Pv 55% es eim Indossont, oder der Trassank, ist ver-
bunden, dem Pegregnehmenden zu 301.

1. die Summe, auf die der Wechsel u##,

2. die versprochenen oder dice. Vrrzugczinlen G#. 65.

.di Proteslkosten,e Courtage, welchtdieetwa gebrauchten Mackler,
5. Provssson, welche d04„ elwaigen. HBevollmächrigeen. **— haben,

6. Das Briesporto,

7. all sonstägen posstiven Schäden

Näckgabe der Zalns kann nie brrlenz werden; es müste denn das Eigenthum noch nicht über egangen
seon och es dem Rütredienten * die Valuta, wenn er sie noch nicht bezahlt hat, zurück zu hal-—8 on blos Eersshen. zu sordern

Wenn die Acceptation nicht schlechte Fengealmegen worden, und daher nach F. 73. und 123.

eine anderwetle Prolesterbebung. om Verfalltag notbig isl, so konn der Regredient nach Vorzeigung des

aee Protests vom Vep han hinlangliche Caution, nach Eingang des zweiten- Protells aber, und in
allen Fänen, wo ein solcher nicht auszunehmen ist, gleich ocim ersten protest dic baare Bezahlung des
im vorigen H. Au-geführten verlangen, welche der Vormann binnen 21 Stunden nach Empfang oder

rharao der Proicste zu leisten verbunden ist.
CEb gilt übrigens von dieser Jahlung, was F. D bis 89 von der Zahlung des Acceptanten gesagt ist.

8. 138.

Der Indabe kann aber auch * seinen Vormann einen Rückwechsel (Wieder= Gegenwechsel, Ri-
çmbio) aufdenLietrag se#Il ch 8. 8 mit Auonabme der JZinsen zubesmmemen Forderung, beiwelcher unker vemt zu eriebend w en auch der Verlust an Wechselcurs vorkommen kann, zic-
b#n. Der Rückwechsel muß Roodh unmittelbar auf den Wohnort des V#ntamn Cdriklura) gestellt
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werden, sosern zwischen belden Orten Wechselverkehr ist, kann aber ausserbem auch auf diejenigen Orte
ezogen werden, uder welche die Wechselgeschaste zwischen dem Wohnort des Regredienten und dem des

#öpgeanmy gewänlih, gemacht werden.
(. 139.

Der Vormann kann bei der Jahlung der Forderung ded Regredlenten oder bey der Aeceptation
des Rückwechsels verlangen, daß ihm die Protesic, der Wechsel und die übrigen Belege der Retourrech-
nung ausgehändigt, er auch über die Zahlung selbst quittirt werde.

Hat der Heiginalwechsel veponirt werden müssen (. 77, 159, 160.), so verkrilt eine virimirte Ab-
schrift desseiben mmit elnem dle Ursache der Niederlegung enthallenden Deposstenscheine dessen Stelle. Doch
kann alsdann nur Caution nicht baare Jahlung verlangt werden.

S. 140.

Weigert sich der Vormann, den Regredienten auf eine oder die andere Weise zu befriedigen, so
mußh dieser ihn wechselmäßig belangen.

S. 111.

Die Einrede der nicht erhaltenen Valuta kann als solche dem Regredienken nicht entgegengesebt wer-
den. Dagegen ist der Vormann zur Entschädigung nicht verbunden, wenn der Regredient dem Acceptan-
ten eine Napbsicht gönnte, die cr hur auf seine Gesahr gönnen durste, oder bey dem Wechselgescháft eine

Acchlässigkeit sich zu Schulden kommen lies, 3. B. wenn er den Wechset nichk zur gehörigen Jeit, oder
nicht allen Personen zur Acceplotion prdsentirte, denen er nach §.51 — 54 prdlentirt werden mußte, wenn

er die Zahlung am Wersalltag nicht erinnerte und arhoblie, oder die ersorderlichen Proteste gar nicht, oder

u spät vocr nicht in der gehörigen Form erbob, oder den Vormann nicht zur rechten Jeit benachrichtigte,
die übernommene Uebersendung der Advisbriese nicht gebörig besorgte, eine Acceptalion unter Bedingung

nud sonstigen Madisteantonen lich gesallen lieh, den Wechsel prolongirte oder dem Acceptamten sonst Frist
zur Jahlung gab.

Die Annahme einer theilwcisen Acceplotien oder Johlung #cht dem Regreß nicht entgegen.

Den Beweit einet begangenen Versehens hat der Bellagte zu fübren.

Obige Einreden sallen aber pet wenn der Vormann selbst daran Schuld ist, daß der Inhaber
leine Obliegenbeiten nicht gehörig bat erlüllen können, oder wenn ein Zufall, der sich ereignete, ebe
der Regredient den Wechsel erhielt, dien bewirkt hat, oder der Vormann in die dem Trassaten gege-
dene Nachsicht gewilliget hat.

G. 143.

Isl über den Vormann Coneurs ausgebrochen oder derselbe notorisch insolvent, oder bindert ein erhal-
tenes Moratorium die Beitreibung der Jahlung von ihm (F. 185.), so kann logleich an seinen unmittelba-
ren Vormann Regreß genommen wer “

Obige Umstände müssen jedoch durch ein Jeugniß der comprkenten Behörde bescheinigt werden, wel-
ches die Stelle des sonst gewöhnlichen Contraprotests verkritt.

Alles died kritt auch ein, wenn der Vormann zwar ausgeklagt worden, aber wegen Vermögenslosig=
keit keine Besriedigung zu erhalten gewesen ist

Es slebt jedoch dem Regredienten frey neben der sernern Regreßnahme sich auch im Conems s.
den, und don seine Besriedigung zusuchen. (k. 175.) grel si auch zu mel.

8. 144.
er so in Anspruch genommene zweile Vormann kann die Einreden, die ihm gegen den ubersprun-

genen Wechselinteressenten zugestanden haben würden, gegen den Kléger micht bellend machen.

Ea. 145.

al der insolvent gewordene Indossant zwel mit der gehbrigen Bemerkung (5. 24.) versehe
SLa Wechsels an verschievene Personen indossirt, so rt bei der Negechnabme an V. See
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des Indossanten, so lange noch keine Zahlung rralgt il, der altere (. 61.) Indossatar und seine
Nachsolger vor. LäßtsichdasAlterder Invossamenke nicht ausmikteln, so concurriren beidezurHiste.

st eincr dieler Indossatare u%n Trassaren befriedigt, und desdalb vom andern Protest aebo wor-
den, so konn der lettere nur bis zu dem herauf, der den Betrug oder das Versehen begangen hat, nie an
dessen Vormanner Regreß mihm)

F. 146.

Vormann, der den m——-. ksstediat hat, kann nun deshalbwieberum an selnen uns2
mittelbaren Vormann sich erbolen u. s. w. ieß sebt jedoch Bt dal er mit der nächstenPost,nacherhaitener Nachricht von der nicht uebolgten Honorlrung des eccfels, enselben davon gleichsolls in
Ai gesett, und daß er nicht selbst etwas beim We 1t versche123. B.einennicht indossabeln

Wechchsel Indossict, seinen Hintermann, ohne dessen begangene Bersehen zu rugen, besriedigt habe,
und dergleichen

. 1.

Der Indossanc, der nach #e leines Indossatars 4 seinen esgenen Vormann Regret nlmmt,
kann oußer dem, was er jenen nach §. 11 7. hat zahten müssen, auch seine eigenen pofltiven Schäden#in

n bringen, jedoch mit ausnahine der Poackzrontedie durch die Ausklagung semer selbst er-
wa

XI. Rechte des Bezogenen nach geleisteter Zahlung.

g. 148.

Noch gelellleter Zahlung hat der Trassat, sete#n er nicht etwo bloser Factor des Aunfielers ist, und
von · 4 eigenem Geld gezahlt har, das Recht, vem Trassanten Vergütung zu lorderBesiy des acceplirten und indossirten Wechsels begründet eine rechtliche Lanuchung der Jahlung
auch 38 besondere Quittung.

8. 149.

Hat der Aussleller im Advisbries die Art der Vergulung angegeben, so musisich der Trassat dieselbe

gesallen lassen, es wäredennder Adbisbrief erst nach erfolgker Acceptallon eingelaufen, und im *8 el
n#lcht ongemerkt, daß Advis gegeben werden solle. In dielem Falle, so wie auch wenn gar keln .
gedmvommkanndethmakvomBenannt-schlechthinErfassen-schlangnebilsåafwkoeeatStufen
vaagdetZahlanquadIZykvusitpkoossionversagt-h

5150

Hat.der Aussteller auf Rechnung eines Dritten trafssrt, und solckes in id Wechsel selbst bnens
oder den Trassoten im Advisdeief vavon benoho 1094 so kann der Trassat sich auch nur on den
ien halten, ed ware den daß dieser in das Geschört nicht gewillige Latt. 8deeda bi nn
versagte, oder, daßder Abvisbrief erst nach der Acc*at:oneingelausen ware,u m Wechselv
dem Advis nichts bner, In Ivtlchknsdlleavtk kassaat fur den ; stehen mu 1.5

S. 1
Der Beiogene konn gegen den Trassanten nicht F. nimitu, sondern nur im Execuciv= oder or-

dentlichen Proceß klogen.

8. 152.

er Trassant ist zut- Ekschctsfllmg alchkvkkbusivea,wnavnEkqssqtvondekgefkqlcchmmh
scknst qbqnmchka ist, sich cintt Versehens schuldig gemacht hat, z. B. wenn er einen na-

Ber.auen r—i % einen nicht indollabeln (# 9. 24. ) gleichwobl aberweutr indossirten wedt
honor; oder erdaltener Comrcordre noch acceplirt, oder vor der Verfallzeit oder aneinennicht

! r—– r verdachtigen Wechselinhaber, einen offenbar otanen Wechsel ]n
6GL.—. ul. 150, 100, 1 u6s müsie denn der Trassank in diesen Säuen sich mit dem Sche-

b#n des Talsacen rnimn (K. 187.)
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153.

Der Trossont ist nur einfachen Ersah zu leisten verbunden, wenn auch der Trassat mehrere mit

dergebérigen Bemerkung &amp;# 23 versehene und an verschiedene Personen indossirte Exemplare dessel-
ben “W bezahlt hak. G. 76.)

8. 154.

Hat der Trassant dem 2 [Wawen zum Verkauf in Commission gegeben, und ihn dean

mit Wechseln belegt, so dars der Trassat, auch wenn an dessen Concurs über den Trassanten ausbucht,
sich wegen leiner geleisteten Wechlelzahlung durch die noch in Natur vordandenen Waaren bezahlt ma:
chen, und ist blos den Ueberschuß an die Concursmasse herauszugeben lchuldig.

XlII. Rechte des Trassanten gegen den Trassaten.

7.155.

Der Trassot ist nicht * * auf ihn gezogenen Wechsel zu bonorflen Pat er auch Spuld=
ner des Trassonten Fn. Hateraber seine Einwilligung zur Ziehunrder ratte gegeben, do alichnachber dem Trassanten die E— derselben versprochen ab I nicht teshrar so kan

Trassant, welcher den Reunhmrbemrodan Inhaber besriedigt hat, vom Trassaten Ersatz des t
verlangen, doch nicht im Wechselproceh. Ein solches Versprechen, die Trakte zu bonoriren, wird a
alsdann angenommen, wenn der Tralsat den vom Trassanten ihm zur Annahme zugrsandtenWiich.

N## acceptirt hat.
F. 150.

Außerdem blelben dem Trassonten die Rechte, die ihm vorber gegen den Trassaten zustanden, so
auch die Besugniß, die ihm wegen des gezogenen Wechsels etwa berests Übersendete Dcckung zurück.

zusordern.
XIII. Verlorene Wechsel.

S. 157.

Geht ein gegogener Wechsel vor der Acccpeacion verloren, so muß der Eigentbömer unveszöglich
den Trassanken, und sofern der Wechsel nur emko#zumm,abernicht ganz vernichie itt, T den ####
ten davon benachrichtigen. Auch kann er den Verlust in den Zeitungen bekannt machen

F. 158.

Hat der Remittent oder sein Sea hüedenWechsell herlerent so kann er vom chsenndie Ausstellung eines neuen vmlan gegen einen Revers daß der verlorene Wechseln

7—. solle, und gegen Bannsen 2 s so lange, bis ber verlorene Wechsel verjahrt d
rde.

F. 159.

Der Bezogene darf nacherbaltener Nachriche den Wechsel, der ihm etwa von einem ondern prélentirt

wird, nicht — * dern mug sofort X— Anzeige machen, auch dnte den Wech el,wenn# er in seinen Händen ist, übergeben, ere eich Prsentanten, wenn er es verlangt, und nihr gegen

tbn selbst der Verdacht ke Unredlichkeit vorliegt, eine beglaubte Abschriit und ein die Ursache der Depo-

sition angebender Depositenschein usgehsnig wird, damit derselbe nach erhobeneim Protesl einstwellen seis
nen Regreß nehmen könne. (cl. K.1

.r

Hat ber Bezogene den an inmwisschen von elnem Dritem prdfenklrten Wechsel schon acceplirk, so iu
leichwohl der Wechsel dem Richter Ubergeben und die Joh am Verfalltag deponirt werden, es müste

n der — binlängliche Htbretbektellen,Er die Johluns ihm geschehen kann.

(Die Fortsetzung folgt.)
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